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In der Aufgebotssache 

Stadt Osnabrück Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement, Bierstraße 32 A, 49074 

Osnabrück, Geschäftszeichen: 23-207 

- Antragsteller - 

 

hat das Amtsgericht Osnabrück durch die Rechtspflegerin Seidel am 01.12.2025 beschlossen: 

 

Louise Simson und Miteigentümer geboren vor 1900 werden als bisherige Eigentümer des im 

Grundbuch nicht gebuchten Grundeigentums mit der Katasterbezeichnung Flurstück 50, Ge-

markung Osnabrück, Flur 140 zur Größe von 5 qm mit ihren  Rechten ausgeschlossen. 

Gründe 

Die Antragstellerin ist gemäß § 927 BGB, 443 FamFG antragsberechtigt und hat die zur Be-

gründung erforderlichen Tatsachen glaubhaft gemacht. 

Das Aufgebot wurde in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise bekannt gemacht. 

Anmeldungen Berechtigter, die der Ausschließung entgegenstehen, sind nicht erfolgt. Daher 

waren die im Aufgebot bezeichneten Rechtsnachteile zu beschließen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Diese Entscheidung kann mit der Beschwerde angefochten werden. Sie ist innerhalb eines Mo-

nats bei dem Amtsgericht Osnabrück, Kollegienwall 29/31, 49074 Osnabrück, einzulegen. Die 

Frist beginnt nach Wirksamwerden der öffentlichen Zustellung der Entscheidung. 
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Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. 

Darüber hinaus können Behörden Beschwerde einlegen, soweit dies gesetzlich bestimmt ist.  

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Ge-

schäftsstelle des genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäfts-

stelle eines jeden Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den 

Eingang bei dem genannten Gericht ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem 

Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Die Einlegung kann auch mittels elektronischen Doku-

ments erfolgen. Informationen zu den weiteren Voraussetzungen zur Signatur und Übermittlung 

sind auf dem Justizportal des Bundes und der Länder (www.justiz.de) im Themenbereich zur 

elektronischen Kommunikation zu finden. Eine Einlegung per einfacher E Mail ist unzulässig. 

Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-

schlüsse sind zur Einlegung mittels elektronischen Dokuments verpflichtet. 

Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung 

enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur 

zum Teil angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen. 

Die Beschwerde soll begründet werden. 

Seidel 

Rechtspflegerin 
 
 
Es wird gemäß § 186 Abs. 2, S. 4 ZPO darauf hingewiesen, dass nach Fristablauf von 
einem Monat (oder abweichend gemäß § 188 S. 2 ZPO) die Rechtsmittelfrist beginnt. 
 
 
 


